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6 Warnungen Verbandsmitteilungen

Vorfälle aus letzter Zeit veranlassen uns,
einmal unter dieser Rubrik den Warnfinger
zu erheben. Wir hoffen bestimmt, unsere
Mitglieder möchten aus anderer Schaden
und schwerem Leid klug werden und sie
möchten für sich und ihre Angehörigen und

Angestellten die eiserne Konsequenz daraus

ziehen.

Treibstoffeinfüllen

Bei laufendem Motor und mit glühender
Rauchware im Mund fülle man nie Treibstoff

ein. Die Treibstoffdämpfe sind
heimtückisch und stellen Verbindungen zwischen
dem Treibstoffgefäss und der Feuerquelle
her, die man meistens nicht für möglich
hält.

Bahnübergänge
An Bahnübergängen kann man nie vorsichtig

genug sein. Es ist auch nicht leicht, über
das Verhalten an unbewachten Bahnübergängen

allgemein gültige Regeln aufzustellen.

Auf alle Fälle darf man sich nie auf
einen Fahrplan verlassen, da zu jeder Zeit
nichtfahrplanmässige Züge verkehren können.

Jugendliche Fahrer

Auf dem eigenen Grund und Boden soll
der Betriebsleiter selber entscheiden, ob er
es verantworten kann, Jugendlichen das
Fuhren des Traktors zu gestatten.
Ferienkindern würde ich das nie gestatten, weil
die Verantwortung zu gross ist. Auf der
öffentlichen Strasse darf er das Führen von
Traktoren und motorisierten Landmaschinen
den Jugendlichen auf keinen Fall erlauben,
weil er damit das Leben von Drittpersonen
gefährden kann. Das Leben aber ist etwas
derart Grosses und Erhabenes, dass man
es nicht leichtfertig aufs Spiel setzt. Das
Leben kann man schliesslich nur 1 Mal

verlieren, darum spielt man auch nicht mit
ihm. Denke daran, denke vor allem daran,
bevor es zu spät ist. Denke daran, bevor
Du auf der Anklagebank sitzest.

Gesellschaftsfahrten
Besorge mit Deinem Landwirschaftstraktor
nie Personenbeförderungen, die nicht im

Zusammenhang mit der Bewirtschaftung
eines landw. Betriebes stehen (Schulreisen,
Fasnachtsgesellschaften, Jagdgesellschaften,

Personenbeförderungen im Zusammenhang

mit der Vorbereitung von Festen (Reitfest

usw.). Der vermeintliche gute Dienst,
den man bei der Ausführung solcher Fahrten

zu leisten glaubt, wird sich im Falle
eines immer möglichen Unfalles als schlechter

Dienst entpuppen, weil die
Haftpflichtversicherung weder für den Personen- noch
für den Sachschaden aufkommen wird.

Kinder
gehören nicht allein auf einen Hilfssitz oder
Anhänger. Man trifft immer wieder
Traktorzüge (vor allem Jauchewagen) an mit
einem Kind auf einem Kotflügelsitz. Das ist
äusserst gefährlich. Kinder sind bekanntlich

unberechenbar. Sie reagieren oft blitzartig

auf irgend etwas. Sie können jeden
Augenblick die Hände von der Seitenlehne
entfernen. Eine Bodenunebenheit genügt
dann, um sie nach vorne unter das
Traktorhinterrad oder nach hinten unter den
Anhänger (Jauchewagen) zu werfen. Denke an
diesen Augenblick, wenn Du ob ihrem Bitten

und Drängen «weich» zu werden
beginnst und nachgeben willst. In diesem
Fälle darfst Du, ja musst Du hart sein! Es

geht um Dein Kind!

Werkzeugsortiment
In der Nr. 11/59 haben wir unsere Mitglieder
vor der Anschaffung eines in Grossinseraten

angepriesenen Werkzeugsortimentes
bestehend aus 125 Teilen gewarnt. Da das
Inserat in letzter Zeit wiederum erscheint,
wiederholen wir diese Warnung. Es handelt
sich im betreffenden Fall eher um Werkzeuge

für bastelnde Buben als um solides
Werkstatt-Werkzeug. Um Verwechslungen
zu vermeiden sei präzisiert, dass es sich
um eine Firma aus Kreuzlingen handelt.

Das Zentralsekretariat.
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Ausnahme - Gelegenheit
für

• Holzhändler

• Sägewerke

• Kiesgruben

• Transportunternehmungen

Günstig abzugeben (Ausstellungsmaschine,

neu)

1 Porsche-Diesel-Traktor

Typ Master
4 Zylinder, luftgekühlt, 50 DIN PS,

ölhydraulische Kupplung,
Pneu hinten 13x30, vorn 6.00x20,
vordere und hintere Anhängevorrichtung

Normzapfwelle,
kupplungsunabhängige Motorzapfwelle
vorn, Doppelkupplung, Differentialsperre,

gefederte Vorderachse.

Aecherli AG., Reiden LU
Maschinenfabrik

TU FAN

zum Abbrennen
der Kartoffelstauden

für die Gewinnung von Saatgut

bei starkem Krautfäulebefall zur
Verhütung von Knolleninfektionen

gegen Unkraut

DR. R. WAAG A.G. DIELSDORF-ZÜRICH

Warum schützt

-Motorenöl besser?

Durch besondere Zusätze
zu Rugal erfolgt eine
fortwährende Reinigung des
Motors. Es bilden sich keine

schädlichen Rückstände.

Die Abnützung ist viel
geringer.

Direktverkauf/J
zu günstigen

Preifeen

W. Blaser & Co. Hasle-Rüegsau, 034/35855
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